
In der Senatssitzung am 12. August 2025 beschlossene Antwort 

 

S 17 
 
 
Indexmietverträge in Bremen 
 
Anfrage der Abgeordneten Sofia Leonidakis, Nelson Janßen und Fraktion 
Die Linke 
 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie hoch ist der Anteil von Indexmieten bei Bestandsmieten und 
Neuvermietungen in Bremen? 
 
2. Nehmen Indexmieten nach Kenntnis des Senats zu? 
 
3. Wenn ja, sieht der Senat hierin ein Problem für die Mietentwicklung in Bremen und 
gibt es Regulierungsbedarf diesbezüglich? 
 
 
Zu Frage 1: 
Eine belastbare Auswertung des Anteils der Indexmieten bei Bestandsmieten als 
auch Neuvermietungen liegt dem Senat nicht vor. Vor dem Hintergrund der 
besonderen Struktur des Bremischen Mietwohnungsmarktes gibt es aktuell weiterhin 
keine Anhaltspunkte dafür, dass Indexmietverträge einen relevanten Anteil der 
Mietverhältnisse auf dem bremischen Wohnungsmarkt darstellen. Auch die Phasen 
hoher Inflation in den vergangenen Jahren haben nach Einschätzung des Senats 
nicht dazu geführt, dass sich die Anzahl der Indexmietverträge erhöht hat. 
 
Zu Frage 2: 
Dem Senat liegen keine Erkenntnisse vor, die darauf hinweisen, dass die Anzahl der 
geschlossenen Indexmietverträge für Wohnimmobilien zunimmt. Die vorliegenden 
Informationen - auch von Akteuren des Wohnungsmarktes - weisen darauf hin, dass 
Indexmietverträge in der Stadt Bremen weiterhin ihre untergeordnete Rolle behalten 
werden. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass Indexmietverträge auch für 
Vermieter: innen ein wirtschaftlich eher riskantes Vertragsmodell darstellen. 
 
Zu Frage 3: 
Aufgrund der untergeordneten Rolle von Indexmieten auf dem bremischen 
Mietwohnungsmarkt wird derzeit kein Problem für die allgemeine Mietenentwicklung 
und daher auch kein Regulierungsbedarf gesehen. Auf die Antwort zu Frage 1 wird 
verwiesen. 


